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für dk« Amlslnmk Durlch .
Amtkiches Jerkündigungsötatl

Ericheim wöchentlich 1 — 2 mal je nach
Bedarf.

NezugspreLs für Einzelbezug durch die Post
oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk .

I Anzeigenpreis : Die durchgehende
, Garmondzeile 30 Pfg .
! Druck und Verlag vonAdatfPup »
! in Durlach. — Fernsprecher Nr . 204 .

Nr . 68 . Hurlach . Freilag -e» I . ZeMber 19 U .

Mjligsreisnkläkiiiis.
Die Grundstücksumlegung im Gewann „ auf

dem Lohn "
, Gemarkung Durlach . bctr .

Die vom Gemeinderat Durlach beantragte
Neueinteiluvg der aus Gemarkung Durlach im
Gewann „ Aus dem Lolin "

gelegenen Grund¬
stücke Lagerbuch Nr . 4177 b , 4177 e , 4177 <1,
4266 a . 4267 , 4268 , 4260 , 4270 , 4271 a ,
4273 a , 4274 b , 4275 r>, 4276 a , 4277 r>, 4271 ) -i .
4279 b . 4280 , 4281,4282 , 4283 . 4284 , 4285 d ,
4285 6, 4286 , 4287 , 4288 , 4289 , 4290,4291 .
4292 , 4293 , 4294 , 4295 , 4296 , 4297 , 4298 ,
4299 , 4300 , 4301 , 4302 , 4303 , 4304 , ^
4303 , 4305 a , 4306 , 4307 , 4308 , 4310 , 4311 ,
4312 , 4313 , 4314 , 4315 , 4316 , 4317 , 4318 ,
4319 , 4380 a und 4381 wird hiermit nach
Maßgabe des darüber entworfenen , von der
Geländeumlegungskommission des Gemeinde¬
rates Durlach Unterzeichneten und mit ent¬
sprechendem diesseitigen Vermerk versehenen
Planes aus Grund des 8 19 des Ortsstraßen¬
gesetzes für vollzvgsreif erklärt .

Als Zeitpunkt für den Uebergang des Eigen¬
tums und der Rechte dritter Personen wird
der 12 . Dezember 1911 bestimmt .

Karlsruhe den 25 . November 1911 .
Großh . Ministerium des Innern :

Der Ministerialdirektor
Glöckner .

vr . Häußner .

Das Bewohnen » euerbauter Häuser betreffend .
Es ist neuerdings wiederholt vorgekommen ,

daß neu gebaute Räume zu Wohnungen
vermietet und bezogen worden sind , bevor sie
genügend ausgetrocknet waren , obwohl 8 146
der Landesbauordnung deren Benützung zu
Wohnungen oder zu längerem Aufenthalt erst
dann gestattet , wenn in der Stadt Durlach
der Bezirksbaukontrolleur , in den Landorten
das sachverständige Mitglied der Ortsbau¬
kommission auf Antrag des Bauherrn schrift¬

lich bestätigt , daß die Räume genügend aus¬
getrocknet sind .

In der Stadt Durlach müssen der In¬
gebrauchnahme solcher Wohn - oder Ausent -
haltsräume überdies die in den § 8 40 u . 79
der städtischen Bauordnung vorgeschciebenen
besonderen Revisionen vorangegangcn sein .

Für die Einhaltung dieser Bestimmungen
sin ) nach 8 140 Abs . 4 der Landesbauordnung
sowohl der Mieter als der Vermieter ver¬
antwortlich ; da aber die Schuld an zu srüher
Benützung neuerstellter Wohnräume in der
Regel den Vermieter trifft , werden wir bei
künftigen Zuwiderhandlungen gegen diese im
Interesse der Gesundheit der Bewohner ge¬
troffene Vorschrift gegen die schuldigen
Vermieter mit Geldstrafen von mindestens
30 Mark einschreiten .

Tie Ortsbaukommissionen haben die Be¬
achtung der vorerwähnten Vorschriften streng¬
stens zu überwachen und das Beziehen nicht
ausgetrvckneter Wohnungen zu verhindern , Zu¬
widerhandlungen aber unnachsichtlich anher
anzuzeigen .

Durlach den 23 . November 1911 .
_ Großherzvaliches Bezirksamt ._Tie Maul - und Klauenseuche betreffend .

In Obernhausen , Gemeinde Gräfen -
hausen , Oberamts Neuenbürg , ist die Maul¬
und Klauenseuche ausgebrochen .

Durlach den 27 . November 19 ll .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Zu Handelsregister II O . Z . 18 wurde bei
der Firma „Süddeutsche Röhren - Industrie .
Eisenwerk Söllingen . Gesellschaft mit beschränkter
Haftung " in Söllingen (Amt Durlach ) einge¬
tragen : Durch Beschluß der Gesellschafter vom
11 . November 1911 ist die Gesellschaft auf¬
gelöst . Der bisherige Geschäftsführer Alfred
Ganz , Fabrikant in Luxemburg , ist einziger
Liquidator .

Durlach den 24 . November 1911 .
Großh . Amtsgericht .
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Die Ausdehnung des Bezirks der Handelskammer
für die Kreise Karlsruhe und Baden betr .
Mit Entschließung Gr . Ministeriums des

Innern vom 17 . November 1911 hat Ziffer 2
des in Nr . XXXVII des Staatsanzeigers vom
Jahre 1889 bekanntgegebenen Statuts der
Handelskammer für die Kreise Karlsruhe und
Baden folgende Fassung erhalten :

Zu dem Bezirke der Handelskammer
gehören sämtliche Gemeinden der Kreise
Karlsruhe und Baden mit Ausnahme der
Gemeinden des Amtsbezirks Pforzheim .

Dur lach den 25 . November 1911 .
_ Groß herzogliches Bezi rksamt ._

Die Verpflichtung der Jagdhüter betreffend .
Steinhauer Friedrich Fröhlich in Palmbach

wurde am 24 November 1911 als Jagdhüter
der Gemeindejagd Palmbach handgelübdlich
verpflichtet .

Durlach den 28 . November 1911 .
_ Großherzogliches Bezirksa mt .

Die Bestellung der örtlichen Jnventurbehörden
betreffend .

An sämtliche Gemeinderäte des
- Bezirks Durlach :

Nach 8 l ? Abs . 2 vgl . mit H 6 des Rechts¬
polizeigesetzes scheiden alle diejenigen Mit¬
glieder der örtlichen Jnventurbehör¬
den , welche vom Gemeinderat ernannt sind ,
am 31 . Dezember 1911 aus ihrem Amte
aus ; dasselbe gilt von den stellvertreten¬
den Mitgliedern der Jnventurbehörden ; es
endigt somit auf den genannten Zeitpunkt das
Amt aller Mitglieder mit Ausnahme der
benannter Behörde angehörenden Herren
Bürgermeister , welche kraft Gesetzes als
Vorsitzende in die örtliche Jnvcnturbehörde be¬
rufen sind und dieser solange angehören , als
ihre Dienstzeit im Hauptamte dauert .

Für die nächste Amtsperiode , d . i . für die
Zeit vom 1 . Januar 1912 bis 31 . Dezember
1917 , sind daher die Mitglieder der ört¬
lichen Jnventurbehörde nebst Stell¬
vertreter durch den Gemeinderat neu
zu ernennen .

Die Gemeinderäte des Bezirks werden hier¬
nach aufgesordert , bis spätestens 5 . Dezember
anher zu berichten , welche Personen

1 . als Mitglieder der örtlichen Jn¬
venturbehörde und

2 . als stellvertretende Mitglieder
dieser Behörde

ernannt worden sind .
Ein Formular zu dem zu erstattenden Be¬

richt wird dem Gemeinderat eines jeden Orts
noch zugehen . Bemerkt sei , daß die bis¬
herigen Beamten wiederbestellt wer¬

den können , was empfehlenswert erscheint ,
wenn nicht besondere Gründe gegen eine Wieder¬
ernennung sprechen .

Im übrigen verweisen wir auf unsere Be¬
kanntmachung Nr . 9442 vom 6 . Dez . 1899
(Durlacher Wochenblatt 1899 Nr . 286 ) .

Schließlich machen wir , um Jrrtümer zu
vermeiden , darauf aufmerksam , daß die öffent -
liche Bestellung der nachs§ 48 des Rechtspolizei¬
gesetzes ernannten Schätzer auf obenge¬
nannten Zeitpunkt nicht erlischt , auch wenn
diese gleichzeitig Mitglieder der örtlichen Jn¬
venturbehörde sind und deshalb bei Ablauf
ihrer Dienstzeit aus dieser ausscheiden , es sei
denn , daß bei der Bestellung ein entsprechender
Vorbehalt gemacht worden ist . Sofern etwa
in der Person eines öffentlichen Schätzers ein
Wechsel eintreten soll , wäre der betreffende
Vorschlag in gesondertem Bericht hierher
einzureichen .

Durlach den 17 . November 1911 .
_ Großh . Amtsgericht . _

Bereinsregister .
Eingetragen unter O . Z . 24 : Turnverein

Singen in Singen (Amt Durlach )
Durlach den 15 . November 1911 .

_ Gr . Amtsgericht ._
Bereinsregister .

Eingetragen unter O .Z 25 : Turnverein
Kleinsteinbach in Kleinsteinbach .

Durlach den 15 . November 1911 .
_ Gr . Amtsgericht .

Giiterrechtsregistereintrag :
Band II Seite 255 : Giese Gustav , Fabrik

arbeiter in Aue , und Berta geb Mall . Ver¬
trag vom 3 . November 1911 . Gütertrennung .

Durlach den 21 . November .
Großh . Amtsgericht .

Band II Seite 256 : Lepp Wilhelm , Müller¬
meister in Weingarten , und Berta geb . Adam .
Vertrag vom 26 . Oktober 1911 . Errungen -
schaftsgemeinschaft .

Durlach den 22 . November 1911 .
_ Großh . Amtsge richt .

Beim Proviantamt Karlsruhe wird der An -
kauf von Hafer . Heu und Stroh fortgesetzt ,
auch werden Noggenangebote angenommen .
Sämtliche Naturalien müssen gesund und
trocken , sowie von magazinmäßiger Beschaffen¬
heit sein . Die Zufuhren können bei gutem
Wetter an jedem Werktage von vormittags 8
bis nachmittags 4 Uhr erfolgen . Gezahlt
werden die Tagespreise . ES empfiehlt sich ,
von Roggen und Hafer vorher Proben —
etwa Vs Liter — einzusenden .

Proviantamt Karlsruhe .
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